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Zusammenfassung 

Sowohl nach Handelsgesetzbuch (HGB) als auch nach International Financial Reporting 
Standards (IFRS) kann die Gewinn- und Verlustrechnung entweder nach dem Gesamtkos-
tenverfahren oder nach dem Umsatzkostenverfahren aufgestellt werden. Beide Verfahren 
führen zwar zum gleichen Ergebnis, unterscheiden sich aber in der Höhe der in einer Peri-
ode ausgewiesenen Aufwendungen und Erträge sowie in ihrer Gliederung. Damit beein-
trächtigt das Wahlrecht die Vergleichbarkeit der Unternehmen im Rahmen der Jahresab-
schlussanalyse. Ziel der Arbeit ist es, Möglichkeiten zur Erhöhung der Vergleichbarkeit 
aufzuzeigen. Dazu wird zunächst analysiert, welche Positionen der Gewinn- und Verlust-
rechnungen von vornherein vergleichbar sind. Anschließend wird versucht, die Gewinn- 
und Verlustrechnungen in die jeweils andere Darstellungsform umzuwandeln. Die Unter-
suchung erfolgt getrennt für die Vorschriften des HGB und der IFRS.  

 

JEL-Klassifikation: K 29, M 19, M 41. 

Schlagworte: Gewinn- und Verlustrechnung, Gesamtkostenverfahren, Umsatz-
kostenverfahren. 

 

Abstract 

„Comparability of expense method and cost of sales method - 
Impact on the financial statement analysis“ 

According to Handelsgesetzbuch (HGB) and International Financial Reporting Standards 
(IFRS) there are two possibilities of presenting the income statement. It can be based 
either on the expense method or the cost of sales method. Both methods calculate the same 
profit, but differ in the sum and the classification of the expenses and income of a period. 
Therefore, the option of choosing between the two methods has negative effects on the 
comparability of entities within the financial statement analysis. The paper discusses pos-
sibilities of improving the comparability. First, the autor analyses which positions of the 
income statements are comparable. Secondly, the conversion of an income statement from 
one method to the other method is discussed. The discussion is based on the rules of HGB 
and IFRS. 

 

JEL-classification: K 29, M 19, M 41. 

Keywords: Income statement, expense method, cost of sales method. 
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1. Einführung 

Nach HGB besteht, ebenso wie nach IFRS, die Möglichkeit, die Gewinn- und Verlust-
rechnung entweder nach dem Gesamtkostenverfahren oder nach dem Umsatzkostenver-
fahren aufzustellen (§ 275 Abs. 2 und 3 HGB; IAS 1.91 und 1.92). Beide Verfahren führen 
zwar zum gleichen Ergebnis, unterscheiden sich aber sowohl in der Höhe der in einer Pe-
riode ausgewiesenen Aufwendungen und Erträge als auch in ihrer Gliederung. Aufgrund 
dieser Unterschiede beeinträchtigt das Wahlrecht die Vergleichbarkeit der Gewinn- und 
Verlustrechnungen und erschwert damit die Jahresabschlussanalyse. Dies gilt insbesonde-
re dann, wenn nur die gesetzlich vorgeschriebenen Daten zur Verfügung stehen. 

Es stellt sich somit die Frage, welche Alternativen bei der Jahresabschlussanalyse beste-
hen, um vergleichbare Daten zu erhalten. Grundsätzlich gibt es zwei Ansatzpunkte. Aus-
gehend von den ursprünglichen Gewinn- und Verlustrechnungen könnte die Vergleichbar-
keit dadurch erreicht werden, dass zur Jahresabschlussanalyse nur Daten herangezogen 
werden, die bei beiden Verfahren in gleicher Form vorliegen. Alternativ könnte versucht 
werden, die Vergleichbarkeit durch Umwandlung der Gewinn- und Verlustrechnung in die 
jeweils andere Darstellungsform herzustellen, d. h. entweder durch Umformung der Ge-
winn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren in eine Gewinn- und Ver-
lustrechnung nach dem Umsatzkostenverfahren oder durch Umformung der Gewinn- und 
Verlustrechnung nach dem Umsatzkostenverfahren in eine Gewinn- und Verlustrechnung 
nach dem Gesamtkostenverfahren. 

Inwieweit diese Alternativen realisiert werden können und ob sie zu aussagefähigen Er-
gebnissen führen, soll im Folgenden, nach einer kurzen Analyse der Vergleichbarkeit von 
Gesamt- und Umsatzkostenverfahren, diskutiert werden. Unterstellt wird dabei, dass nur 
die gesetzlich vorgeschriebenen Daten zur Verfügung stehen, wobei zunächst die Vor-
schriften des HGB zugrunde gelegt werden. Anschließend wird überprüft, ob sich bei An-
wendung der IFRS andere Beurteilungen ergeben.  

2. Vergleichbarkeit von Gesamt- und Umsatzkostenverfahren 

Die Gewinn- und Verlustrechnung kann im Hinblick auf den Umfang bzw. die Höhe der 
insgesamt auszuweisenden Aufwendungen und Erträge entweder als Produktionserfolgs-
rechnung oder als Umsatzerfolgsrechnung bzw. - in der Terminologie des Gesetzgebers - 
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als Gesamtkostenverfahren oder Umsatzkostenverfahren ausgestaltet werden.1 Das bedeu-
tet, dass zur Abgrenzung der Erträge und Aufwendungen entweder die produzierten oder 
die abgesetzten Mengeneinheiten herangezogen werden. Somit ist diese Differenzierung 
nur für den Betriebsbereich, nicht dagegen für den Finanzbereich und den außerordentli-
chen Bereich von Bedeutung. 

Beim Gesamtkostenverfahren werden die Erträge und Aufwendungen jeweils bezogen auf 
die in der abgelaufenen Periode produzierten Mengeneinheiten ausgewiesen. Daraus folgt, 
dass Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen sowie selbst er-
stellte Sachanlagen als Erträge erfasst werden, ebenso wie die dafür angefallenen Auf-
wendungen. Die Aufwendungen sind dabei nach Güterarten zu untergliedern. Insgesamt 
ist für den Betriebsbereich bei Anwendung des Gesamtkostenverfahrens, unter Vernach-
lässigung der Unterpositionen, folgende Gliederung vorgeschrieben (§ 275 Abs. 2 HGB): 

  1. Umsatzerlöse 
  2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 
  3. andere aktivierte Eigenleistungen 
  4. sonstige betriebliche Erträge 
  5. Materialaufwand 
  6. Personalaufwand 
  7. Abschreibungen 
  8. sonstige betriebliche Aufwendungen 

Beim Umsatzkostenverfahren werden die Erträge nicht schon bei der Produktion, sondern 
erst beim Absatz der Erzeugnisse ausgewiesen. Daraus folgt, dass Erhöhungen des Be-
stands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen sowie selbst erstellte Sachanlagen nicht als 
Erträge und die dafür angefallenen Aufwendungen nicht als Aufwendungen erscheinen. 
Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen werden nicht als 
solche, sondern, zusammen mit den Aufwendungen für die in der abgelaufenen Periode 
hergestellten und abgesetzten Erzeugnisse, als Aufwendungen für abgesetzte Erzeugnisse 
ausgewiesen. Die Aufwendungen sind dabei nach Funktionsbereichen zu untergliedern. 
Für den Betriebsbereich ist bei Anwendung des Umsatzkostenverfahrens folgende Gliede-
rung vorgeschrieben (§ 275 Abs. 3 HGB): 

  1. Umsatzerlöse 
  2. Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen 
  3. Bruttoergebnis vom Umsatz 
  4. Vertriebskosten 
  5. allgemeine Verwaltungskosten 

                                                 
1  Vgl. Rogler, Gewinn- und Verlustrechnung, S. 14. 
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  6. sonstige betriebliche Erträge 
  7. sonstige betriebliche Aufwendungen 

Die weiteren Positionen der gesetzlichen Gliederungsschemata, d. h. die Positionen des 
Finanzbereichs, die außerordentlichen Positionen und die Steuern, sind laut Gliederungs-
schemata identisch. In Ausnahmefällen können sich aber auch hier, wie noch gezeigt wird, 
Unterschiede ergeben. Folgende Positionen sind vorgeschrieben:1 

  9. Erträge aus Beteiligungen 
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 
15. außerordentliche Erträge 
16. außerordentliche Aufwendungen 
17. außerordentliches Ergebnis 
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 
19. sonstige Steuern 
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 

Trotz der soeben aufgezeigten Unterschiede zwischen dem Gesamtkostenverfahren und 
dem Umsatzkostenverfahren führen beide Verfahren zum identischen Ergebnis, da die 
Erträge und Aufwendungen um den gleichen Betrag differieren.  

Auch wenn beide Verfahren immer zum gleichen Ergebnis führen, beeinträchtigen die 
unterschiedliche Periodenabgrenzung sowie der andere Ausweis der Aufwendungen die 
Vergleichbarkeit der Gewinn- und Verlustrechnungen und damit die Vergleichbarkeit der 
auf ihrer Basis ermittelten Kennzahlen. Die unterschiedliche Periodenabgrenzung wirkt 
sich beispielsweise auf die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen aus, 
Größen, die u. a. für die Ermittlung von Intensitäten und Gesamtproduktivitäten benötigt 
werden. Die differierende Gliederung der betrieblichen Aufwendungen hat z. B. Auswir-
kungen auf die Teilproduktivitäten oder die Bestimmung des Cash Flow. Erschwerend 
kommt hinzu, dass manche Positionen, trotz identischer Bezeichnung, nicht gleich abge-
grenzt sind, wie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen.2 

Grundsätzlich könnte erwartet werden, dass zumindest bei Anwendung des gleichen Ver-
fahrens die Vergleichbarkeit gegeben ist. Dies gilt aber dann nicht, wenn bei der Abgren-
zung der Positionen Ermessensspielräume bestehen. Diese sind bei Anwendung des Um-
                                                 
1  Die Nummerierung bezieht sich auf das Gesamtkostenverfahren. Das Umsatzkostenverfahren beginnt 

mit der Nummer 8. 
2  Vgl. die Ausführungen in Kapitel 3.1. 
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satzkostenverfahrens wahrscheinlicher als bei Anwendung des Gesamtkostenverfahrens, 
da die Güterarten klarer abgegrenzt sind als die Funktionsbereiche. Je nach verwendeten 
Schlüsseln können sich hier Unterschiede ergeben. Beispielsweise besteht das Problem, 
die speziellen Verwaltungskosten eindeutig von den allgemeinen Verwaltungskosten ab-
zugrenzen.  

Dass dieses Abgrenzungsproblem größere Auswirkungen auf die Höhe der Positionen 
haben kann, zeigen die Angaben im Geschäftsbericht der Bayer AG. Diese hat in ihrem 
zweiten Jahresabschluss nach Einführung des Umsatzkostenverfahrens (Geschäftsbericht 
1988) die den Bereichen Herstellung, Vertrieb und Forschung zurechenbaren Verwal-
tungskosten unter diesen Positionen ausgewiesen und nicht, wie im Vorjahr, unter der 
Position allgemeine Verwaltungskosten. Die im Geschäftsbericht vorgenommene Anpas-
sung der Vorjahreswerte zeigt, dass durch die neue Abgrenzung der Bereiche die allge-
meinen Verwaltungskosten von 882 Mio. DM auf 380 Mio. DM, d. h. um 43 %, gesunken 
sind. Die anderen Positionen sind zwar um den gleichen Betrag gestiegen,1 so dass der 
Gesamtbetrag der betrieblichen Aufwendungen gleich geblieben ist, trotzdem ändert sich 
dadurch die Aufwandsstruktur und somit die Beurteilung des Unternehmens. 

3. Jahresabschlussanalyse bei Verwendung der ursprünglichen Gewinn- und  
Verlustrechnungen  

3.1. Vergleichbarkeit der Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung nach dem 
Gesamt- und Umsatzkostenverfahren 

Das Wahlrecht bei der Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung führt zu dem Prob-
lem, dass unterschiedliche Informationen für die Jahresabschlussanalyse zur Verfügung 
stehen. Eine Vergleichbarkeit der Unternehmen ist nur dann gegeben, wenn für die Aus-
wertungsrechnungen nur vergleichbare Informationen herangezogen werden.  

Grundsätzlich könnte von gleichen Positionsbezeichnungen auf gleichen Inhalt geschlos-
sen werden. Gemäß Gliederungsschemata sind drei Positionen des Betriebsbereichs (Um-
satzerlöse, sonstige betriebliche Erträge, sonstige betriebliche Aufwendungen), alle Posi-
tionen des Finanzbereichs, die außerordentlichen Positionen sowie die Steuerpositionen 
gleich bezeichnet. Zwischen- bzw. Endsummen mit gleicher Bezeichnung sind das Ergeb-
nis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, das außerordentliche Ergebnis und der Jahres-
überschuss bzw. -fehlbetrag. Ob diese Positionen auch inhaltlich identisch sind, soll nun 
überprüft werden. 

                                                 
1  Herstellungskosten + 367 Mio. DM, Vertriebskosten + 90 Mio. DM, Forschungskosten + 45 Mio. DM. 
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Die Position „Umsatzerlöse“ ist unstrittig bei beiden Verfahren identisch. Eigentlich 
müsste dies auch für die Position „sonstige betriebliche Erträge“ gelten. Es wird aber im 
Umsatzkostenverfahren für zulässig erachtet, hierunter Erträge aus aktivierten Eigenleis-
tungen auszuweisen, wenn die entsprechenden Aufwendungen nicht direkt in die Be-
standskonten umgebucht werden.1 Dieses Vorgehen widerspricht aber dem Charakter des 
Umsatzkostenverfahrens und ist deshalb abzulehnen.2 

Eindeutig nicht identisch ist, trotz gleicher Positionsbezeichnung, die Position „sonstige 
betriebliche Aufwendungen“. Diese Position ist im Umsatzkostenverfahren i. d. R. weni-
ger umfangreich, da viele sonstige betrieblichen Aufwendungen des Gesamtkostenverfah-
rens auf die Funktionsbereiche verteilt werden können, z. B. Zuführungen zu Rückstellun-
gen, Ausgangsfrachten, Reisekosten oder Transportkosten.3 Denkbar ist aber auch, dass 
Aufwendungen zwar den nach Aufwandsgüterarten gegliederten Positionen des Gesamt-
kostenverfahrens zugeordnet werden können, nicht aber den nach Funktionsbereichen 
gegliederten Positionen des Umsatzkostenverfahrens. In Betracht kommen die Abschrei-
bungen auf einen Geschäfts- oder Firmenwert oder auf aktivierte Ingangsetzungs- und 
Erweiterungsaufwendungen.4 Zudem besteht das Problem, dass bei einer Bestandsbewer-
tung zu Teilkosten die nicht aktivierten Gemeinkosten in der Gewinn- und Verlustrech-
nung nach dem Umsatzkostenverfahren ausgewiesen werden müssen, entweder als Her-
stellungskosten der zur Erzielung erbrachten Leistungen oder als sonstige betriebliche 
Aufwendungen. Ein Ausweis unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen, der u. E. 
vorzuziehen ist,5 würde zu einer weiteren Diskrepanz zum Gesamtkostenverfahren führen. 

Die Positionen des Finanzbereichs sind meistenteils inhaltlich identisch. Dies gilt nur 
dann nicht, wenn Fremdkapitalzinsen aktiviert werden. In diesem Fall sind die aktivierten 
Fremdkapitalzinsen zwar in der Position „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ des Ge-
samtkostenverfahrens enthalten, nicht aber in der entsprechenden Position des Umsatzkos-

                                                 
1  Vgl. Adler/Düring/Schmaltz, Rechnungslegung und Prüfung der Unternehmen, § 275 Tz. 242 und Insti-

tut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (Hrsg.), Wirtschaftsprüfer-Handbuch 2000, Bd. I, F 525, 
wobei aber beide eine direkte Umbuchung auf die Bestandskonten präferieren. Förschle (in: Beck’scher 
Bilanzkommentar, § 275 Tz. 300) nennt in diesem Zusammenhang auch die Bestandserhöhungen. 

2  Vgl. Borchert/Budde, in: Handbuch der Rechnungslegung, § 275 Tz. 114; Förschle, in: Beck’scher Bi-
lanzkommentar, § 275 Tz. 300; Rogler, Gewinn- und Verlustrechnung, S. 106 f.; Winnefeld, Bilanz-
Handbuch, G 507. 

3  Vgl. Rogler, Gewinn- und Verlustrechnung, S. 118. 
4  Vgl. Förschle, in: Beck’scher Bilanzkommentar, § 275 Tz. 306. 
5  Vgl. Rogler, Gewinn- und Verlustrechnung, S. 63 ff.; Anderer Auffassung Förschle, in: Beck’scher 

Bilanzkommentar, § 275 Tz. 276 sowie die dort angegebene Literatur. 
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tenverfahrens,1 wobei aber zumindest empfohlen wird, sie offen in der Vorspalte abzuset-
zen.2 Teilweise wird es auch für möglich gehalten, dass aufgrund der Einbeziehung von 
Zinsaufwendungen in die Positionen „Herstellungskosten“, „Vertriebskosten“ und „allge-
meine Verwaltungskosten“ Unterschiede auftreten.3 Dieses Vorgehen widerspricht aber 
dem gesetzlichen Gliederungsschema.4 Außerdem ist es denkbar, dass unübliche Ab-
schreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens im Gesamtkostenverfahren unter der 
Position 7 b „Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit 
diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten“ und nicht 
unter der Position 12 „Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Um-
laufvermögens“ ausgewiesen werden.5 

Bei den außerordentlichen Positionen dürften sich keine inhaltlichen Unterschiede erge-
ben. 

Anderes gilt für die Steuerpositionen, insbesondere für die Position „sonstige Steuern“. 
Unterschiede können sich hier, wie bei den Zinsaufwendungen, ergeben, wenn Steuern 
aktiviert und die entsprechenden Beträge bei der Position „sonstige Steuern“ korrigiert 
werden.6 Vorgeschlagen wird aber auch, die Beträge nicht hier, sondern bei der Position 
„Herstellungskosten“ zu verrechnen.7 Außerdem werden die sonstigen Steuern im Um-
satzkostenverfahren oftmals auf die Funktionsbereiche verteilt und damit dem Betriebsbe-
reich zugeordnet, während sie im Gesamtkostenverfahren üblicherweise als eigene Positi-
on ausgewiesen werden. Dieses Vorgehen widerspricht zwar, wie bei den Zinsen, dem 
gesetzlichen Gliederungsschema, 8 ist aber in der Praxis üblich. 

Die Zwischensummen „Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit“ und „außeror-
dentliches Ergebnis“ sind in den meisten Fällen im Gesamtkostenverfahren und Umsatz-
kostenverfahren gleich hoch, da sich die unterschiedliche Periodenabgrenzung auf die 
                                                 
1  Vgl. Förschle, in: Beck’scher Bilanzkommentar, § 275 Tz. 308. 
2  Vgl. Borchert/Budde, in: Handbuch der Rechnungslegung, § 275 Tz. 118. 
3  Vgl. Adler/Düring/Schmaltz, Rechnungslegung und Prüfung der Unternehmen, § 275 Tz. 249 i. V. m. 

Tz. 231; Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (Hrsg.), Wirtschaftsprüfer-Handbuch, Bd. I, 
F 518; Winnefeld, Bilanz-Handbuch, G 515. 

4  Vgl. Borchert/Budde, in: Handbuch der Rechnungslegung, § 275 Tz. 120. 
5  Vgl. Adler/Düring/Schmaltz, Rechnungslegung und Prüfung der Unternehmen, § 275 Tz. 249; Bor-

chert/Budde, in: Handbuch der Rechnungslegung, § 275 Tz. 116; Institut der Wirtschaftsprüfer in 
Deutschland e. V. (Hrsg.), Wirtschaftsprüfer-Handbuch, Bd. I, F 530. 

6  Vgl. Förschle, in: Beck’scher Bilanzkommentar, § 275 Tz. 309. 
7  Vgl. Borchert/Budde, in: Handbuch der Rechnungslegung, § 275 Tz. 117. 
8  Vgl. Borchert/Budde, in: Handbuch der Rechnungslegung, § 275 Tz. 120. Adler/Düring/Schmaltz 

(Rechnungslegung und Prüfung der Unternehmen, § 275 Tz. 232) dagegen vertreten die Auffassung, 
dass ein Wahlrecht besteht. 
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Erträge und Aufwendungen in gleicher Höhe auswirkt und sich die unterschiedliche Zu-
ordnung zu den Positionen innerhalb der Positionen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 
ausgleicht. Unterschiede treten aber beim Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 
auf, wenn die sonstigen Steuern im Umsatzkostenverfahren auf die Funktionsbereiche 
verteilt werden, im Gesamtkostenverfahren dagegen nach der Zwischensumme ausgewie-
sen werden. Die Endsumme „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ ist immer identisch.  

3.2. Verwendung der Angaben im Anhang zur Erhöhung der Vergleichbarkeit der 
Gewinn- und Verlustrechnungen  

Neben den Positionen der Gliederungsschemata können auch die Angaben zur Gewinn- 
und Verlustrechnung im Anhang für die Jahresabschlussanalyse verwendet werden. Einer-
seits sind dies Informationen allgemeiner Art, wie die Angabe der auf die Posten der Ge-
winn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, ande-
rerseits Informationen spezieller Art, wie die Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätig-
keitsbereichen sowie nach geographisch bestimmten Märkten.1  

Für die hier zu untersuchende Fragestellung sind vor allem die Angaben von Bedeutung, 
die die Vergleichbarkeit der nach unterschiedlichen Verfahren aufgestellten Gewinn- und 
Verlustrechnungen erhöhen. So müssen bei Anwendung des Umsatzkostenverfahrens der 
Materialaufwand und der Personalaufwand im Sinne des Gesamtkostenverfahrens ange-
geben werden (§ 285 Nr. 8 HGB). Damit sind grundsätzlich auch bei Anwendung des 
Umsatzkostenverfahrens zwei wesentliche Aufwandsgüterarten des Gesamtkostenverfah-
rens bekannt. Eingeschränkt wird diese Angabepflicht aber durch größenabhängige Er-
leichterungen bei der Aufstellung und bei der Offenlegung. Kleine Kapitalgesellschaften 
müssen den Personalaufwand überhaupt nicht angeben (§ 288 HGB), mittelgroße Kapital-
gesellschaften müssen ihn nicht in den Unterlagen, die zum Handelsregister eingereicht 
werden, offen legen (§ 327 HGB).  

Eine entsprechende Vorschrift für die in der Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Ge-
samtkostenverfahren ausgewiesenen Abschreibungen gibt es nicht. Es sind nur - unabhän-
gig vom Verfahren - verschiedene Angaben zu Abschreibungen erforderlich. Die im An-
lagenspiegel (oder im Anhang) anzugebenden Abschreibungen des Geschäftsjahres ent-
sprechen den unter Position 7 a des Gesamtkostenverfahrens auszuweisenden „Abschrei-
bungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 
sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Ge-
                                                 
1  Vgl. die Auflistung in Weber/Rogler, Betriebswirtschaftliches Rechnungswesen, Bd. 1, S. 319 f. 
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schäftsbetriebs“. Die unter Position 7 b des Gesamtkostenverfahrens auszuweisenden „un-
üblichen Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens“ können 
dagegen nicht bestimmt werden. Anzugeben sind für Vermögensgegenstände des Umlauf-
vermögens nur die Abschreibungen auf den zukünftige Wertschwankungen berücksichti-
genden Wert und die steuerrechtlichen Abschreibungen, nicht dagegen die Abschreibun-
gen auf den niedrigeren beizulegenden Wert. Zudem bezieht sich die Angabe auf alle ent-
sprechenden Abschreibungen, unabhängig davon, ob sie für die Kapitalgesellschaft als 
üblich oder unüblich einzustufen sind.  

Werden die sonstigen Steuern im Umsatzkostenverfahren auf die Funktionsbereiche ver-
teilt, müssten diese eigentlich im Anhang angegeben werden, da es sich um eine Position 
des Gliederungsschemas handelt. In der Praxis ist dies aber nicht immer der Fall.1 

3.3. Aussagewert einer Jahresabschlussanalyse auf Basis der ursprünglichen  
Gewinn- und Verlustrechnungen 

Wie gezeigt wurde, ist eine Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfah-
ren nicht voll mit einer Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Umsatzkostenverfahren 
vergleichbar. Auch unter Verwendung der Angaben im Anhang lässt sich nur teilweise 
eine vergleichbare Datenbasis schaffen. Inwieweit dadurch der Aussagewert der Jahresab-
schlussanalyse beeinträchtigt wird, soll nun am Beispiel einiger Kennzahlen bzw. Auswer-
tungsrechnungen gezeigt werden, in die Daten der Gewinn- und Verlustrechnung einflie-
ßen.2 

Die Ermittlung von Rentabilitäten wird durch das Wahlrecht zwischen Gesamtkostenver-
fahren und Umsatzkostenverfahren kaum beeinträchtigt, da dafür überwiegend vergleich-
bare Angaben benötigt werden (Jahresergebnis, Umsatzerlöse). Dies gilt auch dann, wenn 
der Jahresüberschuss zur Erhöhung des Aussagewertes korrigiert wird. Die erforderlichen 
Korrekturen, z. B. die Aussonderung der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sowie 
der abgeführten Gewinne als Gewinnverwendungsbestandteile oder die Aussonderung der 
Abschreibungen auf aktivierte Ingangsetzungsaufwendungen aufgrund ihres fehlenden 
Aufwandscharakters, sind bei beiden Verfahren möglich. Allenfalls bei der Gesamt- oder 

                                                 
1  Von 21 vom Verfasser willkürlich ausgewählten Unternehmen, die das Umsatzkostenverfahren anwen-

den, geben 6 Unternehmen die sonstigen Steuern weder in der Gewinn- und Verlustrechnung noch im 
Anhang an. Vgl. Rogler, Gewinn- und Verlustrechnung, S. 269. 

2  Vgl. zur Jahresabschlussanalyse allgemein Coenenberg, Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse, 
S. 949 ff. und Weber/Rogler, Betriebswirtschaftliches Rechnungswesen, Bd. 1, S. 334 ff. sowie speziell 
zur Analyse der Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Umsatzkostenverfahren Rogler, Gewinn- und 
Verlustrechnung, S. 163 ff. 
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Fremdkapitalrentabilität kann durch die Aktivierung von Fremdkapitalzinsen die Ver-
gleichbarkeit eingeschränkt sein.  

Grundsätzlich müsste auch die Erfolgsspaltung zu gleichen Ergebnissen führen, da sich 
die Verfahren zwar bei der Abgrenzung der einzelnen Positionen des Betriebsbereichs 
unterscheiden, nicht aber bei der Abgrenzung der Bereiche. Dies gilt nur dann nicht, wenn 
die sonstigen Steuern auf die Funktionsbereiche aufgeteilt werden. Sofern der Betrag im 
Anhang angegeben wird, ist eine Korrektur möglich. Unterschiede ergeben sich auch im 
Fall einer Aktivierung von Fremdkapitalzinsen und Steuern, da diese Beträge im Umsatz-
kostenverfahren fehlen. Es fehlt zwar auch die entsprechende Ertragsbuchung (Bestands-
erhöhung), aber diese betrifft einen anderen Bereich (Betriebsergebnis). 

Eine additive Wertschöpfungsrechnung ist bei beiden Verfahren durchführbar, wenn im 
Umsatzkostenverfahren auch die Informationen des Anhangs herangezogen werden. Eine 
subtraktive Wertschöpfungsrechnung kann dagegen bei Anwendung des Umsatzkosten-
verfahrens nur eingeschränkt durchgeführt werden, da aus den Aufwendungen der Funkti-
onsbereiche zunächst die Wertschöpfungsbestandteile eliminiert werden müssen, um die 
Vorleistungen zu erhalten. Sollen keine Zwischensummen wie der Bruttoproduktionswert 
oder der Nettoproduktionswert gebildet werden, ist dies aber mit Hilfe der Daten im An-
hang möglich. 

Auch bei der Analyse der Vermögensstruktur werden teilweise Daten aus der Gewinn- und 
Verlustrechnung benötigt, beispielsweise die Umsatzerlöse zur Ermittlung von Umsatzre-
lationen und Umschlagshäufigkeiten oder kumulierte Abschreibungen und Abschreibun-
gen des Geschäftsjahres zur Beurteilung der Abschreibungspolitik. Es handelt sich dabei 
um Daten, die bei beiden Verfahren verfügbar sind. 

Schwierigkeiten bereitet dagegen die Ermittlung von Kennzahlen zur Aufwands- und Er-
tragsstruktur. Dies liegt einerseits darin begründet, dass die üblicherweise verwendeten 
Bezugsgrößen entweder unterschiedlich oder nicht ermittelbar sind. Unterschiedlich sind 
die Summe der Erträge und diejenige der Aufwendungen, sofern Bestandsveränderungen 
oder andere aktivierte Eigenleistungen vorliegen. Die Gesamtleistung ist im Umsatzkos-
tenverfahren nicht ermittelbar. Vergleichbar sind nur die Umsatzerlöse, aber diese können 
allenfalls für die Analyse der Aufwandsstruktur verwendet werden, nicht dagegen für die 
Ertragsstruktur. Andererseits sind auch die in der Gewinn- und Verlustrechnung ausge-
wiesenen Aufwandspositionen des Betriebsbereichs unterschiedlich. Mit Hilfe der Anga-
ben im Anhang können aber, unter Vernachlässigung größenabhängiger Erleichterungen, 
vergleichbare Aufwandstrukturkennzahlen ermittelt werden. 
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Eine direkte Cash-Flow-Analyse auf Basis einer Gewinn- und Verlustrechnung nach dem 
Umsatzkostenverfahren ist viel schwieriger als eine auf Basis des Gesamtkostenverfah-
rens, da die Liquiditätswirksamkeit von nach Funktionsbereichen gegliederten Aufwen-
dungen schwerer beurteilt werden kann als bei nach Güterarten gegliederten Aufwendun-
gen. Allenfalls Näherungslösungen, die auf einer indirekten Ermittlung des Cash Flow 
beruhen, führen bei beiden Verfahren zu identischen Ergebnissen.  

Eine auf Basis des Gesamtkostenverfahrens ermittelte Gesamtproduktivität ist nicht mit 
der entsprechenden Kennzahl im Umsatzkostenverfahren vergleichbar, da die in die Kenn-
zahl einfließenden Summen der Erträge und Aufwendungen unterschiedlich sind. Die In-
putgrößen für die Teilproduktivitäten können zwar auch beim Umsatzkostenverfahren mit 
Hilfe der Angaben im Anhang bestimmt werden, nicht aber die üblichen Outputgrößen 
„Nettoproduktionswert“ oder „Bruttoproduktionswert“.  

Es zeigt sich, dass zwar wesentliche Kennzahlen unabhängig davon ermittelt werden kön-
nen, ob die Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren oder dem 
Umsatzkostenverfahren aufgestellt wird, dass aber doch viele Kennzahlen zu unterschied-
lichen Ergebnissen führen oder nur über Hilfskonstruktionen ermittelt werden können. Die 
Jahresabschlussanalyse bleibt in diesem Fall unvollständig. 

4. Jahresabschlussanalyse bei Verwendung umgewandelter Gewinn- und  
Verlustrechnungen 

Wie soeben festgestellt wurde, ist die Jahresabschlussanalyse auf Basis der ursprünglichen 
Gewinn- und Verlustrechnungen in einigen Fällen problematisch. Deshalb soll nun unter-
sucht werden, ob eine Umformung in die jeweils andere Gestaltungsform möglich ist, um 
dann Gewinn- und Verlustrechnungen der gleichen Art auswerten zu können. Grundsätz-
lich ist entweder eine Umformung der Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamt-
kostenverfahren in eine Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Umsatzkostenverfahren 
oder eine Umformung der Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Umsatzkostenverfah-
ren in eine Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren denkbar. 

4.1. Umformung einer Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkosten- 
verfahren in eine Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Umsatzkosten- 
verfahren 

Zur Umformung einer Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren in 
eine Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Umsatzkostenverfahren müssen die nach 
Aufwandsgüterarten gegliederten Aufwendungen des Gesamtkostenverfahrens auf Funkti-
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onsbereiche aufgeteilt und zudem die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit 
Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen sowie selbst erstellten 
Sachanlagen eliminiert werden.  

Die Aufteilung der Aufwendungen auf die Funktionsbereiche Herstellung, Vertrieb und 
allgemeine Verwaltung ist nicht möglich, da dem externen Bilanzleser die Schlüssel zu 
ihrer Verteilung, d. h. der zugrunde liegende Betriebsabrechnungsbogen, nicht bekannt 
sind.  

Die Erträge durch die Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 
sowie selbst erstellte Sachanlagen können unproblematisch eliminiert werden, da sie in 
eigenen Positionen auszuweisen sind. Dies gilt aber nicht für die entsprechenden Aufwen-
dungen, die zusammen mit den für die abgesetzten Mengeneinheiten angefallenen Auf-
wendungen ausgewiesen werden. Allenfalls die Summe der Aufwendungen könnte pau-
schal um den Betrag der eliminierten Erträge gekürzt werden, da beide Beträge immer 
identisch sind.  

Aufgrund der aufgezeigten Probleme ist eine Umformung einer Gewinn- und Verlustrech-
nung nach dem Gesamtkostenverfahren in eine Gewinn- und Verlustrechnung nach dem 
Umsatzkostenverfahren nicht möglich.  

4.2. Umformung einer Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Umsatzkosten- 
verfahren in eine Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkosten- 
verfahren 

4.2.1. Analyse der vorhandenen und benötigten Daten  

Zur Umformung einer Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Umsatzkostenverfahren in 
eine Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren müssen die nach 
Funktionsbereichen gegliederten Aufwendungen des Umsatzkostenverfahrens nach Güter-
arten aufgeteilt und zudem die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Erhö-
hungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen sowie selbst erstellten Sach-
anlagen zusätzlich erfasst werden.  

Sollen die nach Funktionsbereichen gegliederten Aufwendungen in Güterarten überführt 
werden, muss - ebenso wie bei der Aufteilung der nach Güterarten gegliederten Aufwen-
dungen auf Funktionsbereiche - auf die Daten der Kostenartenrechnung bzw. des Be-
triebsabrechnungsbogens zurückgegriffen werden. Diese stehen einem externen Bilanzle-
ser nicht zur Verfügung. Auch die Höhe der Erträge bzw. Aufwendungen im Zusammen-
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hang mit Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen sowie selbst 
erstellten Sachanlagen ist dem externen Bilanzleser nicht bekannt.  

Aus den aufgezeigten Problemen könnte wieder der Schluss gezogen werden, dass eine 
Umformung nicht möglich ist. Bei Anwendung des Umsatzkostenverfahrens sind aber im 
Anhang oder in der Gewinn- und Verlustrechnung zusätzliche Angaben vorgeschrieben, 
die u. U. eine Umformung erlauben. Deshalb soll nun überlegt werden, ob die Positionen 
der Gewinn- und Verlustrechnung des Gesamtkostenverfahrens mit Hilfe dieser Angaben 
bestimmt werden können.1 

Unproblematisch sind die bei beiden Verfahren identischen Positionen. Dazu gehören ein-
deutig die Umsatzerlöse, die sonstigen betrieblichen Erträge2 und die außerordentlichen 
Positionen sowie mit leichten Einschränkungen die Positionen des Finanzbereichs und die 
Steuerpositionen. Die Ausnahmefälle (Aktivierung von Fremdkapitalzinsen und Steuern, 
Nicht-Angabe der sonstigen Steuern bei ihrer Verteilung auf die Funktionsbereiche) dürf-
ten aber in den meisten Fällen vernachlässigbar sein, da der Betrag an aktivierten Be-
triebssteuern i. d. R. gering ist, aktivierbare Fremdkapitalzinsen nur in bestimmten Bran-
chen vorkommen und hier zudem üblicherweise offen abgesetzt werden und verteilte 
sonstige Steuern in den meisten Fällen angegeben werden.3 Es verbleiben somit als zu 
ermittelnde Positionen: Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfer-
tigen Erzeugnissen, andere aktivierte Eigenleistungen, Materialaufwand, Personalauf-
wand, Abschreibungen sowie sonstige betriebliche Aufwendungen im Sinne des Gesamt-
kostenverfahrens.  

Die Bestandsveränderungen müssen nicht im Anhang angegeben werden. Es könnte aber 
überlegt werden, sie näherungsweise mit Hilfe der Veränderungen der entsprechenden 
Bilanzpositionen („unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen“ sowie „fertige Erzeugnis-
se und Waren“) zu bestimmen. Die Genauigkeit dieser Näherungslösung hängt davon ab, 
welche Bedeutung der Warenbestand bei dem betrachteten Unternehmen hat und welchen 
Schwankungen er unterliegt, da im Saldo der Bilanzpositionen, nicht aber in der GuV-
Position auch die Veränderungen des Warenbestandes enthalten sind. 

Die anderen aktivierten Eigenleistungen müssen nicht angegeben werden. Der externe 
Bilanzleser kann nur den Teil der anderen aktivierten Eigenleistungen bestimmen, der auf 
                                                 
1  Vgl. Rogler, Gewinn- und Verlustrechnung, S. 232 ff. 
2  Die Möglichkeit, dass im Umsatzkostenverfahren ein Abgrenzungsposten für aktivierte Eigenleistungen 

enthalten sein könnte, soll vernachlässigt werden, da nach h. M. eine direkte Ausbuchung der Aufwen-
dungen in die Bestandskonten vorzuziehen ist. 

3  Vgl. Borchert/Budde, in: Handbuch der Rechnungslegung, § 275 Tz. 117 f. 
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einer Aktivierung von Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Ge-
schäftsbetriebs beruht. In diesem Fall wird im Anlagenspiegel ein Zugang ausgewiesen. In 
den anderen Fällen, d. h. bei einer Aktivierung von selbst erstellten Sachanlagen, ist dies 
nicht möglich, da die Zugänge an Sachanlagen im Anlagenspiegel nicht nach der Art des 
Zugangs (Kauf oder Selbsterstellung) aufzuspalten sind. Eine Vernachlässigung dieser 
Position ist vor allem bei Industrieunternehmen problematisch. 1 

Der Materialaufwand ist zwar grundsätzlich im Anhang anzugeben, der Gesetzgeber hat 
aber, wie bereits ausgeführt, größenabhängige Erleichterungen vorgesehen. Werden diese 
ausgenutzt, steht dem externen Bilanzleser diese Information nur bei großen Kapitalge-
sellschaften zur Verfügung.  

Der Personalaufwand ist wie der Materialaufwand im Anhang anzugeben. Größenabhän-
gige Erleichterungen bestehen hier nicht. 

Bei den Abschreibungen sind die beiden Unterpositionen getrennt zu betrachten. Die Ab-
schreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachan-
lagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Ge-
schäftsbetriebs können dem Anlagenspiegel oder dem Anhang entnommen werden. Die 
unüblichen Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind nicht 
als solche im Anhang anzugeben. Sie können aber oftmals vernachlässigt werden.2 

Die Position „sonstige betriebliche Aufwendungen“ im Gesamtkostenverfahren ist, wie 
bereits erwähnt, nicht mit der gleichnamigen Position im Umsatzkostenverfahren iden-
tisch. Angaben im Anhang sind nicht erforderlich. Es kann allenfalls überlegt werden, sie 
näherungsweise mit Hilfe einer Rückrechnung zu bestimmen. Dazu ist von der Summe der 
betrieblichen Aufwendungen auszugehen (Herstellungskosten, Vertriebskosten, allgemei-
ne Verwaltungskosten und sonstige betriebliche Aufwendungen im Sinne des Umsatzkos-
tenverfahrens) und diese um die Summe der zu spezifizierenden Aufwandsgüterarten zu 
vermindern. Dazu zählen die Minderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Er-
zeugnissen, die näherungsweise über die Veränderung der Bilanzpositionen bestimmt 
werden können, der Materialaufwand, der Personalaufwand, die Abschreibungen auf im-
materielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf akti-

                                                 
1 Von 20 vom Verfasser willkürlich ausgewählten Unternehmen, die das Gesamtkostenverfahren anwen-

den, weisen alle Produktionsunternehmen (17) andere aktivierte Eigenleistungen aus. Vgl. Rogler, Ge-
winn- und Verlustrechnung, S. 234. Eine aktuelle Untersuchung führte zu einem vergleichbaren Ergebnis. 

2  Von 88 von der Treuarbeit AG (Jahres- und Konzernabschlüsse, Tz. 203) untersuchten Unternehmen, 
die das Gesamtkostenverfahren anwenden, haben z. B. nur zwei Unternehmen unübliche Abschreibun-
gen ausgewiesen.  
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vierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und, 
sofern sie auf die Funktionsbereiche aufgeteilt wurden, die sonstigen Steuern. Der verblei-
bende Saldo, d. h. die Summe der nicht zu spezifizierenden Aufwendungen, kann als sons-
tige betriebliche Aufwendungen im Sinne des Gesamtkostenverfahrens interpretiert wer-
den, da das bei beiden Verfahren ermittelte Ergebnis immer gleich ist. Einschränkend ist 
aber festzustellen, dass in diesem Saldo noch andere Aufwandsgüterarten enthalten sein 
können (z. B. unübliche Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermö-
gens) oder dass Beträge fehlen können (z. B. unter den sonstigen betrieblichen Aufwen-
dungen des Gesamtkostenverfahrens auszuweisende Aufwendungen für Bestandserhöhun-
gen). Bei Bestandserhöhungen besteht zudem das Problem, dass sich der Materialauf-
wand, Personalaufwand und die Abschreibungen des Anlagevermögens auf produzierte 
Mengeneinheiten beziehen und nicht, wie die Herstellungskosten, nur auf abgesetzte Men-
geneinheiten. Dadurch wird ein zu geringer Betrag für die sonstigen betrieblichen Auf-
wendungen ermittelt. Zum Ausgleich muss der Betrag noch um eine Bestandserhöhung, 
die wiederum über die Veränderung der Bilanzposition bestimmt wird, erhöht werden. 

Einen anderen Weg zur Lösung der aufgezeigten Probleme gehen Baetge und Fischer. Sie 
schlagen vor, die Bestandsveränderungen, die anderen aktivierten Eigenleistungen und die 
sonstigen betrieblichen Aufwendungen des Gesamtkostenverfahrens zu einer Summe zu-
sammenzufassen und als "sonstige betriebliche Aufwendungen i. S. d. Gesamtkostenver-
fahrens" zu bezeichnen.1 Eine ähnliche Summe könnte im Umsatzkostenverfahren - unter 
Vernachlässigung der Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 
- als Restgröße mit Hilfe der Angaben in der Gewinn- und Verlustrechnung und im An-
hang ermittelt werden (Umsatzerlöse + sonstige betriebliche Erträge +/- Betriebsergebnis - 
Materialaufwendungen - Personalaufwendungen - Abschreibungen).2  

Bei diesem Vorgehen werden die Daten der Gewinn- und Verlustrechnungen auf die In-
formationen Umsatzerlöse, sonstige betriebliche Erträge, Materialaufwand, Personalauf-
wand und sonstige betriebliche Aufwendungen in einer umfassenderen Abgrenzung ver-
dichtet. Damit gehen im Vergleich zu der hier vorgeschlagenen näherungsweisen Bestim-
mung zumindest der Bestandsveränderungen weitere Informationen verloren, so dass diese 
Alternative nicht weiter betrachtet werden soll. 

                                                 
1 Vgl. Baetge/Fischer, Externe Erfolgsanalyse, S. 10 ff. 
2 Vgl. die Abbildung 4 bei Baetge/Fischer, Externe Erfolgsanalyse, S. 11. 
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4.2.2. Beispiel für eine Umformung 

Die soeben dargestellten Ansätze zur Ermittlung der zur Umformung erforderlichen Daten 
soll nun anhand eines Beispiels verdeutlicht werden. Gegeben sind die Bilanz (vgl. 
Abb. 1), die Gewinn- und Verlustrechnung (vgl. Abb. 2) sowie ausgewählte Informationen 
aus dem Anhang (vgl. Abb. 3) der SR-AG. 

Aktiva Bilanz der SR-AG zum 31.12.t1 [Angaben in T€] Passiva 

   t1 t0 
A. Ausstehende Einlagen  

auf das Gezeichnete Kapital 0 400 

B. Aufwendungen für Erwei- 
terung des Geschäftsbetriebs 450 600 

C. Anlagevermögen 
1. GoF 100 0 
2. Sachanlagen 3.900 4.200 
3. Finanzanlagen 1.000 500 

D. Umlaufvermögen 
1. RHB 2.000 2.700 
2. Fert. Erzeugnisse (3.500) (3.100) 
 ./. erh. Anzahlungen (600) (900) 
  2.900 2.200 
3. Ford. aus Lieferungen 
 und Leistungen 2.500 1.700 
4. Flüssige Mittel 350 500 

E. RAP 200 200 

   t1 t0 
A. Eigenkapital 

1. Gezeichnetes Kapital 5.300 4.700
2. Kapitalrücklage 300 300
3. Gesetzliche Rücklage 400 350
4. Jahresüberschuss 300 250 

B. Pensionsrückstellungen 2.400 2.000 

C. Verbindlichkeiten 
1. Verbindlichkeiten gegen- 
 über Kreditinstituten 1.700 2.200
2. Verbindlichkeiten aus  
 Lieferungen und Leist. 2.500 2.700 

D. RAP 500 500 

   13.400 13.000    13.400 13.000 
 
Abb. 1: Bilanz der SR-AG 

Gewinn- und Verlustrechnung der SR-AG vom 1.1.-31.12.t1 [Angaben in T€] 

1. Umsatzerlöse 4.700 
2. Herstellungskosten 2.000 
3. Bruttoergebnis vom Umsatz + 2.700 
4. Vertriebskosten 1.550 
5. allgemeine Verwaltungskosten 800 
6. sonstige betriebliche Erträge 300 
7. sonstige betriebliche Aufwendungen 150 
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 250 
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen 100 
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 200 
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + 450 
12. außerordentliche Erträge 200 
13. außerordentliches Ergebnis + 200 
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 350 
15. Jahresüberschuss 300 
 
Abb. 2: Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Umsatzkostenverfahren der SR-AG 
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Anhang der SR-AG [Angaben in T€] 

• Materialaufwand 1.500 
• Personalaufwand 1.700 
• Abschreibungen auf Erweiterungsaufwendungen und Sachanlagen 900 
• sonstige Steuern, die auf die Funktionsbereiche verteilt wurden 100 
 
Abb. 3: Auszug aus dem Anhang der SR-AG 

Direkt aus der Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Umsatzkostenverfahren können 
die Umsatzerlöse (4.700), die sonstigen betrieblichen Erträge (300), die Positionen des 
Finanzbereichs (250 - 100 - 200), die außerordentlichen Erträge (200) und die Steuern 
vom Einkommen und vom Ertrag (350) übernommen werden. Im Anhang stehen die Ma-
terialaufwendungen (1.500), die Personalaufwendungen (1.700), die Abschreibungen auf 
Erweitungsaufwendungen und Sachanlagen (900) sowie die sonstigen Steuern (100).  

Die Bestandserhöhungen können zumindest näherungsweise aus den Veränderung der 
Bilanzpositionen „Fertige Erzeugnisse und Waren“ sowie „Unfertige Erzeugnisse, unferti-
ge Leistungen“ abgeleitet werden. Da hier in der Positionsbezeichnung keine Waren ent-
halten sind und auch keine unfertigen Leistungen bestehen, stellt die ermittelte Differenz 
eindeutig eine Bestandsveränderung dar (3.500 - 3.100 = + 400).  

Nicht ersichtlich sind die anderen aktivierten Eigenleistungen, die unüblichen Abschrei-
bungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sowie die sonstigen betriebli-
chen Aufwendungen im Sinne des Gesamtkostenverfahrens. Wenn unterstellt wird, dass 
keine anderen aktivierten Eigenleistungen und keine unüblichen Abschreibungen vorlie-
gen, können die sonstigen betrieblichen Aufwendungen des Gesamtkostenverfahrens mit 
Hilfe einer Rückrechnung bestimmt werden. Ausgangspunkt ist die Tatsache, dass das 
Jahresergebnis bei beiden Verfahren identisch ist. Vereinfachend kann auch von der 
Summe der Aufwendungen des Betriebsbereichs im Umsatzkostenverfahren (2.000 + 
1.550 + 800 + 150 = 4.500) ausgegangen werden. Von dieser Summe müssen zunächst die 
bereits identifizierten Aufwandsgüterarten des Gesamtkostenverfahrens abgezogen werden 
(1.500 + 1.700 + 900 + 100 = 4.200). Der verbleibende Restbetrag (300) ist noch um den 
Betrag der Bestandserhöhung (400) zu erhöhen, da die entsprechenden Aufwendungen im 
Umsatzkostenverfahren fehlen. Im Beispiel ergibt sich ein Betrag von 700, der vereinfa-
chend als sonstige betriebliche Aufwendungen des Gesamtkostenverfahrens interpretiert 
werden kann. 

Es ergibt sich die in Abb. 4 wiedergegebene Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Ge-
samtkostenverfahren der SR-AG. 
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Gewinn- und Verlustrechnung der SR-AG vom 1.1.-31.12.t1 [Angaben in T€] 

1. Umsatzerlöse 4.700 
2. Veränderungen des Bestands an fertigen Erzeugnissen + 400 
3. sonstige betriebliche Erträge 300 
4. Materialaufwand 1.500 
5. Personalaufwand 1.700 
6. Abschreibungen auf Erweiterungsaufwendungen und Sachanlagen 900 
7. sonstige betriebliche Aufwendungen 700 
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 250 
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen 100 
10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 200 
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + 550 
12. außerordentliche Erträge 200 
13. außerordentliches Ergebnis + 200 
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 350 
15. sonstige Steuern 100 
16. Jahresüberschuss 300 
 
Abb. 4: Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren der SR-AG 

4.3. Aussagewert einer Jahresabschlussanalyse auf Basis umgewandelter Gewinn- 
und Verlustrechnungen 

Es hat sich gezeigt, dass die Umformung einer Gewinn- und Verlustrechnung nach dem 
Umsatzkostenverfahren in eine Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkosten-
verfahren, im Gegensatz zum umgekehrten Vorgehen, zwar mit Hilfe der Angaben im 
Anhang näherungsweise möglich ist, die umgewandelte Gewinn- und Verlustrechnung 
aber nur unter bestimmten Voraussetzungen mit einer direkt nach dem Gesamtkostenver-
fahren aufgestellten Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar ist. Die Umformung führt 
dann zu einem aussagefähigen Ergebnis, wenn die Bedeutung des Warenbestandes gering 
ist und keine anderen aktivierten Eigenleistungen sowie unüblichen Abschreibungen auf 
Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens vorliegen. Inwieweit diese Voraussetzun-
gen erfüllt sind, kann von einem externen Bilanzleser nicht überprüft werden. 

Trotz dieser Einschränkungen ist zu überprüfen, ob die Verwendung umgewandelter Ge-
winn- und Verlustrechnungen bei der Jahresabschlussanalyse im Vergleich zu einer Ana-
lyse der ursprünglichen Gewinn- und Verlustrechnungen zu einem besseren Ergebnis 
führt. Relevant ist dies vor allem für die Kennzahlen bzw. Auswertungsrechnungen, bei 
denen ein Vergleich auf Basis der ursprünglichen Gewinn- und Verlustrechnungen prob-
lematisch ist.  



18 

Die Vergleichbarkeit der Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragsstruktur wird durch die 
Verwendung von vom Umsatzkostenverfahren in das Gesamtkostenverfahren umge-
wandelter Gewinn- und Verlustrechnungen erhöht, da die auf ihrer Basis ermittelten 
Summen der Erträge und Aufwendungen aufgrund der zumindest näherungsweisen Be-
stimmung der Bestandsveränderungen eher den Summen im Gesamtkostenverfahren ent-
sprechen dürften als die auf Basis der ursprünglichen Gewinn- und Verlustrechnungen 
nach dem Umsatzkostenverfahren ermittelten Summen. Dies gilt auch für die Gesamtleis-
tung. Aus dem gleichen Grund erhöht sich auch die Vergleichbarkeit von Produktivitäts-
Kennzahlen. 

Die Cash-Flow-Analyse wird ebenfalls durch die Umformung erleichtert, da nun nach 
Güterarten gegliederte Aufwendungen bezüglich ihrer Liquiditätswirksamkeit überprüft 
werden können. Die gleichen Korrekturen liegen zwar der vorgeschlagenen indirekten 
Ermittlung zugrunde, sie können jetzt aber konkret für einzelne Positionen durchgeführt 
werden. 

5. Besonderheiten bei Anwendung der IFRS  

Nach IFRS besteht ebenfalls ein Wahlrecht, die Gewinn- oder Verlustrechnung entweder 
nach dem Gesamtkostenverfahren (IAS 1.91) oder nach dem Umsatzkostenverfahren   
(IAS 1.92) aufzustellen. Somit stellt sich auch hier die Frage, ob die Informationen einer 
Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren mit denjenigen einer 
Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Umsatzkostenverfahren vergleichbar sind.  

Die Analyse der Vergleichbarkeit der Gewinn- und Verlustrechnungen wird dadurch er-
schwert, dass in IAS 1, auch nach den im Dezember 2003 hinsichtlich der Gliederungs-
vorschriften vorgenommenen Änderungen, keine zwingenden Gliederungsschemata ent-
halten sind. Stattdessen werden Mindestangaben für die Gewinn- und Verlustrechnung 
genannt (IAS 1.81). Dazu gehören: 

(a) Umsatzerlöse 
(b) Finanzierungsaufwendungen  
(c) Gewinn- und Verlustanteile an assoziierten Unternehmen und Joint Ventures, die 

nach der Equity-Methode bilanziert werden 
(d) Steueraufwendungen 
(e) gesonderter Betrag, welcher der Summe entspricht aus (i) dem Ergebnis nach Steu-

ern des aufgegebenen Geschäftsbereichs und (ii) dem Ergebnis nach Steuern, das 
bei der Bewertung mit dem beizulegenden Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten 
oder der Veräußerung der Vermögenswerte oder Veräußerungsgruppe(n), die den 
aufgegebenen Geschäftsbereich darstellen, erfasst wurde 
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(f) Ergebnis 

Die Mindestangaben sind um weitere Posten zu ergänzen, wenn diese für das Verständnis 
der Ertragslage relevant sind (IAS 1.83). Zur Konkretisierung werden Umstände aufge-
zählt, die zu einer gesonderten Angabe von Ertrags- und Aufwandsposten in der Gewinn- 
und Verlustrechnung oder im Anhang führen (IAS 1.87): 

(a) außerplanmäßige Abschreibung der Vorräte auf den Nettoveräußerungswert oder 
der Sachanlagen auf den erzielbaren Betrag sowie die Wertaufholung solcher au-
ßerplanmäßigen Abschreibungen 

(b) Restrukturierung der Tätigkeiten eines Unternehmens und Auflösung von Rück-
stellungen für Restrukturierungsaufwand 

(c) Abgang von Posten der Sachanlagen 
(d) Veräußerung von Finanzanlagen 
(e) aufgegebene Geschäftsbereiche 
(f) Beendigung von Rechtsstreitigkeiten 
(g) sonstige Auflösungen von Rückstellungen 

Der Umfang der erforderlichen Angaben ist nach IFRS, stärker als nach HGB, von den 
konkreten Verhältnissen im Unternehmen abhängig. Damit ist es schwerer, allgemeingül-
tige Aussagen zu treffen. Es wird aber im Standard zumindest je ein Beispiel für eine Glie-
derung bei Anwendung des Gesamtkostenverfahrens und des Umsatzkostenverfahrens 
gegeben, wobei sich diese aber nur auf den operativen Bereich beziehen. Des Weiteren 
enthalten die Anwendungsrichtlinien eine Beispiel-GuV für das Gesamt- und Umsatzkos-
tenverfahren (IAS 1 IG 3). Diese sind aber nicht verbindlich.1 

Bei Anwendung des Gesamtkostenverfahrens sind folgende Positionen vorgesehen      
(IAS 1.91): 

Umsatzerlöse 
Sonstige Erträge 
Veränderung des Bestands an Fertigerzeugnissen und unfertigen Erzeugnissen 
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
Zuwendungen an Arbeitnehmer 
Aufwand für planmäßige Abschreibungen 
Andere Aufwendungen 
Gesamtaufwand 
Gewinn 

Die Gliederung für das Umsatzkostenverfahren enthält folgende Positionen (IAS 1.92): 

Umsatzerlöse 
Umsatzkosten 

                                                 
1  Vgl. Lüdenbach, IFRS-Kommentar, § 2 Tz. 176. 
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Bruttogewinn 
Sonstige Erträge 
Vertriebskosten 
Verwaltungsaufwendungen 
Andere Aufwendungen 
Gewinn 

Diese Beispielgliederungen sollen nun im Hinblick auf ihre Vergleichbarkeit untersucht 
werden. 

Die Umsatzerlöse sind bei beiden Verfahren identisch. Grundsätzlich gilt dies auch für die 
sonstigen Erträge.1 Zu berücksichtigen ist aber, dass im Gliederungsschema des Gesamt-
kostenverfahrens eine Position für andere aktivierte Eigenleistungen fehlt. Wenn diese im 
Gesamtkostenverfahren unter den sonstigen Erträgen ausgewiesen werden, im Umsatzkos-
tenverfahren dagegen gar nicht enthalten sind, kommt es zu Abweichungen. Ein Ausweis 
als sonstige Erträge kommt aber nur dann in Betracht, wenn die Eigenleistungen unwe-
sentlich sind. Anderenfalls sind sie nach IAS 1.83 in einem eigenen Posten auszuweisen.2 

Größere Diskrepanzen treten bei den Aufwandspositionen auf. Da diese überwiegend mit 
den bei der Analyse der HGB-Vorschriften aufgezeigten Unterschieden vergleichbar sind, 
soll nur auf einige Besonderheiten eingegangen werden. Auch nach IFRS müssen die Un-
ternehmen, die das Umsatzkostenverfahren anwenden, zusätzliche Informationen über die 
Art der Aufwendungen aufnehmen. Explizit genannt werden der Aufwand für planmäßige 
Abschreibungen sowie Leistungen an Arbeitnehmer (IAS 1.93).  

Die Abschreibungen, die in der Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkosten-
verfahren enthalten sind, und diejenigen, die bei Anwendung des Umsatzkostenverfahrens 
angegeben werden müssen, sind identisch. Strittig ist aber, wie die extra anzugebenden 
außerplanmäßigen Abschreibungen auszuweisen sind. Für das Gesamtkostenverfahren 
wird in einer Fußnote der Anwendungsleitlinien (IAS 1 IG Beispiel Gesamtkostenverfah-
ren) ein gesonderter Posten gefordert. Aus dem Standard kann ein solches Gebot nicht 
abgeleitet werden. Im Umsatzkostenverfahren stellt sich die Frage, ob sie separat an-
zugeben sind oder auf die Funktionsbereiche verteilt werden können. Bei einer Verteilung 
ist die Vergleichbarkeit mit dem Gesamtkostenverfahren beeinträchtigt. Mit dieser Frage 
hat sich der IFRIC zwar befasst, aber keine Entscheidung getroffen, um dem comprehen-
sive income project nicht vorzugreifen.3 

                                                 
1  Vgl. Zülch, Gewinn- und Verlustrechnung, S. 171. 
2  Vgl. Förschle, in: Beck’scher Bilanz-Kommentar, § 275 Tz. 334. 
3  Vgl. Lüdenbach, IFRS-Kommentar, § 2 Tz. 176. 
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Grundsätzlich sind auch die Leistungen an Arbeitnehmer bei beiden Verfahren identisch. 
Unterschiede können aber beim Ausweis der Kostenkomponenten für die Altersversor-
gung auftreten.1 Im Gesamtkostenverfahren sind sie entweder in den Leistungen an Ar-
beitnehmer oder in den Finanzierungsaufwendungen enthalten, im Umsatzkostenverfahren 
in den Aufwendungen der Funktionsbereiche oder in den Finanzierungsaufwendungen. Da 
aber eine Angabepflicht besteht (IAS 19.46), können Anpassungen vorgenommen werden. 

Nicht explizit genannt wird der Materialaufwand. Eine Verpflichtung zur Angabe des 
Materialaufwandes bzw. des Aufwands für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe kann aber u. U. 
aus IAS 1.83 abgeleitet werden, da diese Angabe bei den meisten Unternehmen für das 
Verständnis der Ertragslage von Bedeutung sein dürfte.2 Wenn die Aufwendungen für 
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, wie in der Praxis üblich, angegeben werden, sind auch 
nach IFRS die drei wesentlichen Aufwandsgüterarten des Gesamtkostenverfahrens bei 
Anwendung des Umsatzkostenverfahrens bekannt.  

Überhaupt nicht vergleichbar ist die Position „andere Aufwendungen“. Sie ist im Umsatz-
kostenverfahren üblicherweise geringer.3 Das bei Anwendung des HGB diskutierte Prob-
lem des Ausweises nicht aktivierter Gemeinkosten besteht hier nicht, da die Bestände zu 
produktionsbedingten Vollkosten zu bewerten sind (IAS 2.12). Die anderen Aufwendun-
gen im Sinne des Gesamtkostenverfahrens können mit der gleichen Rechnung, die beim 
HGB dargestellt wurde, zumindest näherungsweise ermittelt werden. Einschränkend auf 
das Ergebnis wirken sich nur die aktivierten Eigenleistungen aus, da es nach IFRS im Ge-
samtkostenverfahren keine Position für unübliche Abschreibungen auf Vermögensgegen-
stände des Umlaufvermögens gibt und der Bestand an Handelswaren üblicherweise ge-
trennt ausgewiesen wird (IAS 1.73 i. V. m. IAS 2.37).  

Die sonstigen Steuern, die nach HGB noch zu Unterschieden zwischen Gesamt- und Um-
satzkostenverfahren führen, müssen nach IFRS nicht gesondert ausgewiesen werden.4 Die 
bei den Mindestangaben genannten Steueraufwendungen beziehen sich auf die in IAS 12 
geregelten tatsächlichen und latenten Ertragsteuern.5 Die sonstigen Steuern werden entwe-
der unter den entsprechenden Aufwandsposten oder im Posten „andere Aufwendungen“ 

                                                 
1  Vgl. Förschle, in: Beck’scher Bilanz-Kommentar, § 275 Tz. 339. 
2  Vgl. Förschle (in: Beck’scher Bilanz-Kommentar, § 275 Tz. 385), der von einer Angabepflicht ausgeht, 

sowie Zülch (Gewinn- und Verlustrechnung, S. 154), der die Angabe zumindest als zweckmäßig ein-
stuft. 

3  Vgl. Zülch, Gewinn- und Verlustrechnung, S. 174. 
4  Vgl. Förschle, in: Beck’scher Bilanz-Kommentar, § 275 Tz. 349. 
5  Vgl. Lüdenbach, IFRS-Kommentar, § 3 Tz. 110. 
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erfasst.1 Da es sich jeweils um Positionen des Betriebsbereichs handelt, ergeben sich beim 
Betriebsergebnis keine Unterschiede. Diese treten allenfalls bei der Position „andere Auf-
wendungen“ auf, wenn die sonstigen Steuern im Gesamtkostenverfahren dort ausgewie-
sen, im Umsatzkostenverfahren dagegen auf die Funktionsbereiche verteilt werden. 

Auch die Analyse der Vorschriften der IFRS zur Gewinn- und Verlustrechnung hat ge-
zeigt, dass die ursprünglichen Gewinn- und Verlustrechnungen in einzelnen Positionen 
vergleichbar sind und dass eine Umformung einer Gewinn- und Verlustrechnung nach 
dem Umsatzkostenverfahren in eine Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkos-
tenverfahren näherungsweise möglich ist. Damit empfiehlt sich auch hier ein zweistufiges 
Vorgehen bei der Jahresabschlussanalyse. Bei der Ermittlung von Kennzahlen bzw. bei 
Auswertungsrechnungen, für die nur vergleichbare Informationen benötigt werden, kön-
nen die ursprünglichen Gewinn- und Verlustrechnungen zugrunde gelegt werden. Wenn 
nicht vergleichbare Daten benötigt werden, wie die Summe der Erträge oder diejenige der 
Aufwendungen, sollte versucht werden, die Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Um-
satzkostenverfahren in eine Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfah-
ren umzuwandeln, da damit die Vergleichbarkeit der Werte erhöht werden kann.  

                                                 
1  Vgl. Zülch, Gewinn- und Verlustrechnung, S. 181. 
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